
Spionkarte
zur Unterstützung von Familien 
und Einzelpersonen 
in besonderen Lebenslagen
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Wer darf die  
Spionkarte nutzen

Die Aalener Spionkarte

Einkommensunabhängig 

 Familien und Alleinerziehende  
 mit 4 oder mehr kindergeldberechtigten Kindern bis unter 25 Jahren

 Schwerbehinderte Erwachsene  
 ab einem Grad der Behinderung von mindestens 70

 Familien und Alleinerziehende mit einem schwerbehinderten Kind.  
 Die kindergeldberechtigten Geschwisterkinder bis unter 25 Jahren  
 erhalten ebenfalls eine Spionkarte

 Auszubildende und Studierende  
 von 16 bis unter 25 Jahren unabhängig von der Wohnsituation 

 Arbeitssuchende von 18 bis unter 25 Jahren

 Austauschschüler*innen sowie Au-Pairs  
 im Alter zwischen 16 bis unter 25 Jahren

 Bewohner von Wohngruppen für Kinder und Jugendliche

Die Spionkarte ist seit dem 
01.07.2019 in Aalen im Einsatz 
und ist das Nachfolgemodell  
des damaligen Aalener  
Familien- und Sozialpasses.  

Mit der Spionkarte erhalten berechtigte Einzelpersonen und Fami-
lien Vergünstigungen bei zahlreichen Aalener Anbietern, unter  
anderem beim Musikschulunterricht, in Hallen- und Freibädern, bei 
den Kursangeboten der Volkshochschule Aalen, bei Betreuungs-  
und Ferienangeboten für Schüler, bei Schwimmkursen, im Explorhino  
und zahlreichen weiteren kulturellen und sportlichen Angeboten. 

Die Eintrittsgelder und Gebühren reduzieren sich mit Vorlage einer  
Spionkarte um 35 %. Manche Angebote sind mit der Spionkarte sogar  
kostenlos, wie beispielsweise die Stadtbibliothek, die städtischen  
Museen und die Aalener Stadtführungen.

Unter Anderem ist der Besuch von Schwimm- und Freibädern vergünstigt.
Einkommensabhängig 

 Anspruchsberechtigte auf Hilfe zum Lebensunterhalt 
 und Grundsicherung (§§ 27-46b SGB XII)

 Asylbewerber, die Leistungen nach dem Asylbewerber- 
 leistungsgesetz erhalten

 Anspruchsberechtigte auf Leistungen zur Sicherung  
 des Lebensunterhalts (§§ 19-34c SGB II)

 Alleinstehende, Partner ohne Kinder sowie Familien  
 und Alleinerziehende mit mindestens einem bis drei  
 kindergeldberechtigten Kindern. 

 Rentner  

Berechung und Berrechnungsbeispiele auf den nächsten Seiten.

Bilden. Freizeit. Erleben.
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** Kindergeld und Unterhaltszahlungen werden nicht als Einkommen berücksichtigt.* Auch Auszubildende und Studierende bis 25 Jahren ohne Hauptwohnsitz im Elternhaushalt  
 werden bei der Ermittlung der Haushaltsmitglieder berücksichtigt.

Beispielberechnungen für zulässige Bruttoeinkommensgrenzen.
Die Haushaltseinkommen werden in Summe betrachtet!

Zahl der Haushaltsmitglieder* 1 2 3 4 5

Alter der Haushaltsmitglieder 40 38 15 8 6

Sockelbetrag je Haushalt 30.000 €

Haushaltsmitglied ab 14 Jahren 15.000 € 15.000 €

Haushaltsmitglied unter 14 Jahren 9.000 € 9.000 €

Zulässiges Gesamteinkommen  
brutto/Jahr**

78.000 €

Zulässiges Gesamteinkommen  
brutto/Monat

6.500 €

Beispielhaushalt 1

Zahl der Haushaltsmitglieder* 1 2 3

Alter der Haushaltsmitglieder 36 8 6

Sockelbetrag je Haushalt 30.000 €

Haushaltsmitglied ab 14 Jahren

Haushaltsmitglied unter 14 Jahren 9.000 € 9.000 €

Zulässiges Gesamteinkommen  
brutto/Jahr**

48.000 €

Zulässiges Gesamteinkommen brutto/Monat 4.000 €

Beispielhaushalt 2

Zahl der Haushaltsmitglieder* 1 2

Alter der Haushaltsmitglieder 60 57

Sockelbetrag je Haushalt 30.000 €

Haushaltsmitglied ab 14 Jahren 15.000 €

Haushaltsmitglied unter 14 Jahren

Zulässiges Gesamteinkommen  
brutto/Jahr**

45.000 €

Zulässiges Gesamteinkommen brutto/Monat 3.750 €

Beispielhaushalt 3

Berechnung:

 Sockelbetrag je Haushalt: 30.000 € brutto/Jahr

 Jedes weitere Haushaltsmitglied ab 14 Jahren: weitere 15.000 € brutto/Jahr

 Jedes weitere Haushaltsmitglied unter 14 Jahren: weitere 9.000 € brutto/Jahr

… nur in Verbindung mit einem gültigen Ausweisdokument gilt.

… eine rein freiwillige Leistung der Stadt Aalen ist. Andere staatliche 
 Leistungen oder Vergünstigungen des Anbieters haben Vorrang.

... ausschließlich für Angebote innerhalb des Stadtgebiets Aalen gilt.

… vorbehaltlich unverhältnismäßiger Preiserhöhungen der Anbieter       
gilt. In diesen Fällen entscheidet der Gemeinderat der Stadt Aalen 

 erneut über den Bestand des Anbieters im Angebot der Spionkarte.

BITTE BEACHTEN SIE, 
DASS DIE SPIONKARTE …

… keine Ermäßigung auf Verpflegungs- und Materialkosten gewährt.

… für jede/n Berechtigte/n einzeln ausgestellt wird. Für Kinder  
unter 6 Jahren wird die Spionkarte nicht separat ausgestellt.  
Das Vorlegen der Spionkarte der Eltern 
beim Anbieter ist ausreichend.

… nicht übertragbar ist und bei Missbrauch 
entzogen wird. Verloren gegangene oder 
gestohlene Spionkarten können innerhalb 
der Geltungsdauer gegen eine Verlustent-
schädigung von 10 € neu ausgestellt  
werden.

… zurückzugeben ist, wenn die Voraus-
 setzungen für die Berechtigung  

entfallen oder bei Wegzug aus Aalen.
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Keine Ausleihgebühren für Bibliotheken* 

 Stadtbibliothek Aalen
 Bibliothek Fachsenfeld
 Bibliothek Unterkochen
 Bibliothek Wasseralfingen

Freier Eintritt in Museen 

 Limesmuseum Aalen | www.limesmuseum.de

 Urweltmuseum Aalen | www.urweltmuseum-aalen.de

 Schloß Fachsenfeld | www.schloss-fachsenfeld.de

Kostenlose Führungen in Aalen 

 Stadtführungen
 Nachtwächterführungen

Kostenlos

 7 € / Übernachtung für max. 4 Übernachtungen

(QR-Codes verweisen auf entsprechende Internetseiten).

Bezuschussung
Schullandheimaufenthalt* 

 Stadtbibliothek Torhaus:
 E-Mail: bibliothek@aalen.de

 Telefon: 0 7361 / 52 25 83

Stadtbibliothek Aalen und Stadtteilbüchereien*  

 Bibliothek Fachsenfeld:
 E-Mail: bibliothek.fachsenfeld@aalen.de

 Telefon: 0 7366 / 29 87

 Bibliothek Unterkochen:
 E-Mail: bibliothek.unterkochen@aalen.de

 Telefon: 0 7361 / 98 80 18

 Bibliothek  Wasseralfingen:
 E-Mail: bibliothek.wasseralfingen@aalen.de                                                  
 Telefon: 0 7361 / 97 91 44
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Ist der Link OK?

Betreuung von Schulkindern* 

 Elternbeiträge für alle Betreuungsbausteine 
 der Aalener Grundschulen und dem 

 Schubart-Gymnasium 

 Elternbeiträge im Hort | AWO Kinderhaus
 E-Mail: kinderhaus@awo-aalen.de

 Telefon: 0 73 61 / 95 93 0

 

 Elternbeiträge im Hort | Aufwind Grauleshofschule
 E-Mail: hort@aufwind-ostalb.de

 Telefon: 0 7361 / 93 65 16

Schwimmbadbesuche: Auf alle Eintrittskarten 

 Aalener Hallenbad
 Limes-Thermen Aalen 
 Lehrschwimmbecken Ebnat
 Freibad Spiesel
 Freibad Unterrombach

Schwimmkurse 

  der Stadtwerke Aalen
 E-Mail: hallenbad-aalen@sw-aalen.de  

 Telefon: 0 73 61 / 95 22 90

  der Aalener Sportallianz
 E-Mail: schwimmschule@sportallianz.com

 Telefon: 0 73 61 / 999 00 14

  des SC Delphin Aalen
 E-Mail: info@scdelphin-aalen.de

 Telefon: 0 73 61 / 814 99 13

Online-Angebote 35% 

35 % Ermässigung für
nachfolgende Angebote

 Online-Angebote sämtlicher Kooperationspartner der Spionkarte

35% 

35% 

35% 
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Aalen Sportiv 

 Auf alle Kursangebote der Aalener Sportvereine
 z.B.:   - Cross-Fitness

   - Klettern

   - Mama-Fit mit Baby

   - Rücken-Fit

   - Tischtennis

  - und viele mehr!

 Ostalb Skilift*:  
 Telefon: 0 7361 / 422 10 (Nur wenn geöffnet)

35% 

Jugendkunstschule Aalen 

 Kursangebote der zur Jugendkunstschule 
 gehörenden Anbietern (unter anderem:  

 Volkshochschule Aalen, Stadtbibliothek Aalen,

 Theater der Stadt Aalen, Kollektiv K…)

Hinweis: Materialkosten sind von der Förderung ausgenommen.

 Städtische Ferienbetreuung für Grundschüler: 
 hausderjugend@aalen.de

 Telefon 0 73 61 / 524 97 0

 Ferienprogramm Haus der Jugend:
 E-Mail: Hausderjugend@Aalen.de

 Telefon: 07361 / 524 97 0

 Um-Welthaus Aalen
 um-welthaus@act4transformation.net

 Telefon: 0 7361 / 975 10 45

 Explorhino Schülerlabor und Science Center
 E-Mail: info@explorhino.de

 Telefon: 0 7361 / 576 18 00

 Feriencamp Aalener Sportallianz:
 E-Mail: feriensportcamps@sportallianz.com

 Telefon: 0 73 61 / 999 00 14 

 Kinderspielstadt Ostalbcity:
 E-Mail: sjr@sjr-aalen.de

 Telefon: 0 73 61 / 668 55

Ferienbetreuungs- und Kursangebote* 35% 35% 

10 11



Musikschule der Stadt Aalen* 

 E-Mail: musikschule@aalen.de

Telefon: 0 7361 / 52 26 50

 Einzelunterricht

 Gruppenunterricht

 Angebote in der Elementarstufe für Kinder bis 5 Jahre

 Angebote im Bereich Musik und Bewegung  
 (Ballett, Rhythmik)

 Theater der Stadt Aalen:
 E-Mail: info@theateraalen.de 

 Telefon: 0 7361 / 52 26 10

 Konzertring Oratorienvereinigung Aalen e. V.:

 Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“ Wasseralfingen:
 E-Mail: tiefer-stollen@aalen.de

 Telefon: 0 7361 / 97 02 49

 Explorhino Schülerlabor und Science Center: 
 E-Mail: info@explorhino.de

 Telefon: 0 7361 / 576 18 00

 Mobile Eisbahn:
 E-Mail: info@sw-aalen.de

 Telefon: 0 7361 / 95 22 55

Kultur 35% 
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Bildungsangebote und Veranstaltungen  Notizen  

 Volkshochschule Aalen:
 E-Mail: info@vhs-aalen.de

 Telefon: 0 7361 / 958 30

 Familienbildungsstätte Aalen:
 E-Mail: info@fbs-aalen.de

 Telefon: 0 7361 / 55 51 46

 Evangelische Erwachsenenbildung  im Ostalbkreis:
 E-Mail: kontakt@eeb-ostalb.de

 Telefon: 0 7361 / 351 47

 Katholische Erwachsenenbildung 
 Bildungswerk Ostalbkreis e. V. :

 E-Mail: info@keb-ostalbkreis.de

 Telefon: 0 7361 / 377 74 40

 Bürgerspital
 E-Mail: buergerspital@aalen.de

 Telefon: 0 7361 / 52 2501

 - 10er-Karten für fortlaufende Kursangebote 

  (Kreativkurse, Sprachkurse,...) 

 -  Kostenloser Besuch offener Veranstaltungen 
  (Bandauftritte, Tischtennis, Bewegungsangebote,…)

Bildquellen/Urheber. Von links nach rechts und ggf. von oben nach unten.
Titel: 1. Adobe Stock, © Iryna | 2. Fotografie, © Andreas Wegelin | 3. Stadt Aalen, © Stadt Aalen | 4. Adobe Stock, 
© JackF | 5. Adobe Stock, © Kadmy | 6. Adobe Stock, © bilderstoeckchen | 7. Fotografie, © Andreas Wegelin 
8. Adobe Stock, © Prostock-studio   S.2: Adobe Stock, © zamuruev   S. 6/7 1. Stadt Aalen, © Stadtbücherei Aalen | 
2. Limesmuserum Aalen, © Atelier  Brückner | 3. Stadt Aalen, © Stadt Aalen | 4. Fotografie, © Andreas Wegelin | 
5. Stadt Aalen, © Stadt Aalen | 6. Stadt Aalen, © Stadtbücherei Aalen   S. 8/9 1. Stadt Aalen, © Stadt Aalen |  
2. Fotografie, © Andreas Wegelin | 3. Fotografie, © Andreas Wegelin | 4. Stadt Aalen, © Stadt Aalen | 5. Adobe 
Stock, © Davit85 | 6. Stadt Aalen, © JKS Aalen   S. 10/11 1. Adobe Stock, © Davit85 | 2. Stadt Aalen, © JKS Aalen |  
3. Stadt Aalen, © Stadt Aalen | 4. Stadt Aalen, © JKS Aalen | 5. Adobe Stock, © Kzenon   S. 12/13 1. Adobe Stock,  
© nadezhda1906 | 2. Stadt Aalen, © Stadt Aalen |  3. Stadt Aalen, © Stadt Aalen | 4. Fotografie © Marcel Diemer |  
5. KUBAA Fotografie © Benedikt Walther | 6. Art Classics, © Klaus Wegele   S. 14 1. Adobe Stock, © Esline |  
2. Adobe Stock, © contrastwerkstatt | 3. Adobe Stock, © ronnarong

35% 
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Die Spionkarte kann von berechtigten Aalener Einwohnern 
im Bürgeramt im Rathaus Aalen sowie in den Ortschaftsverwaltungen 
und Bezirksämtern der Stadt Aalen beantragt werden. 

Berechtigte Essinger Einwohner können die Spionkarte nur beim 
Bürgermeisteramt Essingen beantragen.

Die Spionkarte hat ab Ausstellung eine Gültigkeitsdauer von 2 Jahren

 Online unter www.aalen.de/spionkarte

 Telefonische Auskünfte: 0 7361 / 52-10 87 und 10 97

ANTRAGSTELLUNG

WEITERE INFORMATIONEN 

Stadt Aalen
Bürgeramt
Marktplatz 30
73430 Aalen

BILDEN.
FREIZEIT.

ERLEBEN.

…   für jede/n Berechtigte/n einzeln ausgestellt wird.

…   nur in Verbindung mit einem gültigen Ausweisdokument gilt.

…   eine rein freiwillige Leistung der Stadt Aalen ist. Andere staatliche   
  Leistungen oder Vergünstigungen des Anbieters haben Vorrang.

...   ausschließlich für Angebote innerhalb des Stadtgebiets Aalen gilt.

…   vorbehaltlich unverhältnismäßiger Preiserhöhungen der Anbieter   
  gilt. In diesen Fällen entscheidet der Gemeinderat der Stadt Aalen   
  erneut über den Bestand des Anbieters im Angebot der Spionkarte.

…   keine Ermäßigung auf Verpflegungs- und Materialkosten gewährt.

…   für jede/n Berechtigte/n einzeln ausgestellt wird. Für Kinder unter 6 Jahren  
  wird die Spionkarte nicht separat ausgestellt. Das Vorlegen der Spionkarte  
  der Eltern beim Anbieter ist ausreichend.

…   nicht übertragbar ist und bei Missbrauch entzogen wird. Verloren  
  gegangene oder gestohlene Pässe können innerhalb der  
  Geltungsdauer nicht ersetzt werden.

…   zurückzugeben ist, wenn die Voraussetzungen für die Berechtigung  
  entfallen oder bei Wegzug aus Aalen.

Stadt Aalen
Amt für Soziales, 
Jugend und Familie
Marktplatz 30
73430 Aalen

BITTE BEACHTEN SIE, 
DASS DIE SPIONKARTE …

Die Spionkarte kann im Bürgeramt im Rathaus Aalen sowie in den 

Ortschaftsverwaltungen und Bezirksämtern der Stadt Aalen beantragt werden. 

Berechtigte aus Essingen können die Spionkarte nur beim Bürgermeisteramt 

Essingen beantragen. 

Die Spionkarte hat ab Ausstellung eine Gültigkeitsdauer von 2 Jahren.

ANTRAGSTELLUNG

BILDEN.
FREIZEIT.

ERLEBEN. der Stadt Aalender Stadt Aalen


